
Von Bebauung freizuhaltende Fläche
Sichtachse Schloss Sinzig

KiTa

KiTaR

GRZ = 0,8
GH = 10 m

GRZ = 0,8
GH = 10 m

Legende

Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen                (§ 9 (1) Nr. 5 BauGB)

öffentliche Flächen für den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung Anlagen und Einrichtungen für soziale Zwecke
- Kindertagesstätte

KiTa

Maß der baulichen Nutzung                                                                                (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

GrundflächenzahlGRZ = 0,8

GebäudehöheGH = 10 m

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind                                          (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB)

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind

Nachrichtliche Übernahmen                                                                                      (§ 9 (6a) BauGB)

Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten gemäß § 78b WHGR

Sonstige Planzeichen

Sonstige Darstellungen

Flurstücksgrenze laut Kataster
Flurstücksnummer laut Kataster

1
22

Gebäude laut Kataster

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 3. Änderung des Bebauungsplans 
(§ 9 (7) BauGB)

ÄNDERUNGSBESCHLUSS 
 
Der Stadtrat hat am XX.XX.XXXX die 3. Än-
derung des Bebauungsplans gemäß § 2 (1) 
BauGB beschlossen. 
Der Änderungsbeschluss ist am 
XX.XX.XXXX ortsüblich bekanntgemacht 
worden. 
 
Sinzig, den  
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 

 SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Der Stadtrat hat am XX.XX.XXXX die 3. Än-
derung des Bebauungsplans gemäß § 10 (1) 
BauGB als Satzung beschlossen. 
 
 
 
 
Sinzig, den  
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 

   
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖF-
FENTLICHKEIT SOWIE DER BEHÖRDEN 
UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLI-
CHER BELANGE 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans ein-
schließlich der Textfestsetzungen hat mit der 
Begründung gemäß § 3 (1) BauGB in der Zeit 
vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX zu jeder-
manns Einsicht frühzeitig öffentlich ausgele-
gen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 
XX.XX.XXXX mit dem Hinweis öffentlich be-
kanntgemacht, dass Anregungen während 
der Auslegungsfrist vorgebracht werden kön-
nen.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB 
mit Schreiben vom XX.XX.XXXX zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Sinzig, den  
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 

 AUSFERTIGUNG 
 
 
 
 
Die Übereinstimmung der textlichen und 
zeichnerischen Inhalte der 3. Änderung des 
Bebauungsplans mit dem Willen des Stadtra-
tes sowie die Einhaltung des gesetzlich vor-
geschriebenen Verfahrens zur Änderung des 
Bebauungsplans werden bekundet.  
Die 3. Änderung des Bebauungsplans wird 
hiermit ausgefertigt. 
Sie tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Sinzig, den  
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 

   
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT SO-
WIE DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN 
TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans ein-
schließlich der Textfestsetzungen hat mit der 
Begründung gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit 
vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX zu jeder-
manns Einsicht öffentlich ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 
XX.XX.XXXX mit dem Hinweis öffentlich be-
kanntgemacht, dass Anregungen während 
der Auslegungsfrist vorgebracht werden kön-
nen.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB 
mit Schreiben vom XX.XX.XXXX zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Sinzig, den  
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 

 BEKANNTMACHUNG 
 
 
 
Der Satzungsbeschluss der 3. Änderung des 
Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der 
Plan auf Dauer während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden kann und 
über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind 
ortsüblich bekanntgemacht worden. 
Mit der Bekanntmachung am XX.XX.XXXX 
tritt die 3. Änderung des Bebauungsplans in 
Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Sinzig, den  
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 
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3. Änderung Bebauungplan 
"Teilgebiet Barbarossastraße"

Auftraggeber:  Stadt Sinzig

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

Stand:              20.10.2025
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STADT SINZIG        3. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS "TEILGEBIET BARBAROSSASTRAßE"

H/B = 657 / 590 (0.39m²) Allplan 2025


